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Kollektionen bei Sittichen und Exoten  
im Landesverband 09 

 
 
Als Kollektion werden  vier Vögel gleicher Art, Unterart, Farbe und Farbkombination 
verstanden. 
Jeder einzelne Vogel wird in einem separaten Käfig präsentiert. 

 

Eine Kollektion kann unter folgenden Bedingungen ausgestellt werden; 
 

1. Vier Vögel in vier Käfigen.  
Die Käfige müssen den Vorschriften des DKB entsprechen.  
 

2. Grundvoraussetzung der Kollektion ist: 

• gleiche Art 

• gleiche Unterart 

• gleiche Farbe/Farbkombination 
 

3. Die Verteilung der Geschlechter (4,0-0,4-1,3-3,1-2,2) ist beliebig. 
 

4. Innerhalb einer Kollektion dürfen Alt- und Jungvögel ausgestellt werden. Diese 
Kollektion muss aber in der Schauklasse für Altvögel ausgestellt werden. 
 

5. Die Kollektionen konkurrieren nur untereinander. Vögel aus den Kollektionen 

konkurrieren nicht um den besten Einzelvogel der jeweiligen Gruppe. 
(Gilt auch für FPMCE!) 
 
 Es werden folgende Landessieger- Kollektionen ermittelt: 
 

• Domestizierte Exoten 

• Nicht domestizierte Exoten 

• Schauwellensittiche 

• Farbenwellensittiche 

• Großsittiche/Papageien Wildfarbig 

• Großsittiche/Papageien Mutationen 
 

6. Die Einlieferung der Vögel erfolgt mit den Einlieferungskarten für Kollektionen. 
Auf den Anmeldebögen der Vereine ist die Anzahl für Kollektionen in der 
entsprechenden Spalte einzutragen (analog Kanarien).  
Die Anmeldung/Einlieferung erfolgt nach den Schauklasseneinteilungen des 
DKB. 
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Kollektionen bei Sittichen und Exoten  
im Landesverband 09 

 
 

7. Kollektionen werden wie folgt bewertet:  
 

• Jeder Vogel erhält eine Punktzahl (Grundvoraussetzungen müssen 
erfüllt sein); auf der Bewertungskarte ist dies durch die eigene Käfig-
Nummer ersichtlich. 
 

• Die Punktzahlen der vier Vögel werden dann, wenn die 
Voraussetzungen für die Anerkennung als Kollektion gegeben sind, 
zusammen gezählt. 
 

• Die „Harmoniepunkte“ (gleich „Stammeswertpunkte“) errechnen sich aus 
der Differenz des höchst bewerteten und des Vogels mit der geringsten 
Bewertung. Diese Zahl wird von den maximal 6 Stammeswertpunkten 
abgezogen und kann deshalb zwischen 0 und 6 Punkte liegen. 
 

• Diese Stammeswertpunkte werden zu der Summe der 4 Vögel 
hinzugerechnet; zusammen ergibt dies die Punktzahl für die Kollektion.  
 

8. Fällt ein Vogel in einer Kollektion aus (krank oder aus sonstigen Gründen 
abwesend oder wegen Ausschlussgrund nicht gepunktet), so werden die 
verbleibenden Vögel nicht zusammen gerechnet. Die Einzel-Punktbewertung 
für die restlichen Vögel bleibt. Es entfällt nur die Summenbildung 

 
 

 
 

 


